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Deutschen Roten Kreuzes. Vor Aufnahme dieser Ar
beiten ist der zuständige Kommandeur der Grenz
truppen zu informieren. Bei Einsätzen der Kata
strophenkommissionen und des Deutschen Roten 
Kreuzes ist diese Information nicht erforderlich.

A b s c h n i t t  II

Bestimmungen über die Ordnung im Grenzgebiet 
zur westdeutschen Bundesrepublik

§ 12

Entlang der Staatsgrenze der DDR zur westdeutschen 
Bundesrepublik besteht das Grenzgebiet aus dem 
Schutzstreifen (etwa 500 m) und der Sperrzone 
(etwa 5 km).

§ 13

(1) Bürger, die ständig im Grenzgebiet wohnen, 
müssen bei den örtlich zuständigen Dienststellen der 
Deutschen Volkspolizei gemeldet sein und in ihrem 
Personalausweis einen entsprechenden Registrierver
merk besitzen, der zum Aufenthalt im Schutzstreifen 
bzw. in der Sperrzone berechtigt.

(2) Die Registriervermerke sind örtlich begrenzt und 
zeitlich befristet.

§ 14

(1) Bürger, die außerhalb des Grenzgebietes wohnen 
und ihren ständigen Arbeitsplatz im Grenzgebiet haben, 
sowie Bürger, die in der Sperrzone wohnen und deren 
ständiger Arbeitsplatz sich im Schutzstreifen befindet, 
erhalten vom zuständigen Volkspolizeikreisamt in 
ihren Personalausweis zum Aufsuchen des Arbeits
platzes einen entsprechenden Genehmigungsvermerk.

(2) Die Genehmigungsvermerke sind örtlich begrenzt 
und zeitlich befristet.

§ 15

(1) Bürger, die außerhalb des Grenzgebietes wohnen 
und vorübergehend aus beruflichen oder persönlichen 
Gründen in das Grenzgebiet einreisen wollen, müssen 
einen entsprechenden Passierschein besitzen. Das gilt 
auch für Bürger, die in der Sperrzone wohnen und vor
übergehend aus beruflichen oder persönlichen Gründen 
in den Schutzstreifen einreisen wollen.

(2) Passierscheine gemäß Abs. 1 sind vor der Ein
reise bei der für den Antragsteller zuständigen Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei zu beantragen und 
nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Dienststelle 
zurückzugeben.

§ 16

Bürger, die eine Genehmigung zur Einreise in das 
Grenzgebiet erhalten, haben die festgelegten Reisewege 
und -ziele einzuhalten.

§ 17

Bürger, die in das Grenzgebiet einreisen, sind ver
pflichtet, sich bei einem Aufenthalt

a) im Schutzstreifen unverzüglich,
b) in der Sperrzone innerhalb von 12 Stunden nach 

Einreise, soweit der Aufenthalt 12 Stunden über
steigt,

bei der zuständigen Meldestelle bzw’. dem zuständigen 
Abschnittsbevollmächtigten der Deutschen Volkspolizei 
anzumelden und vor der Abreise abzumelden.

§ 18

(1) Innerhalb geschlossener Ortschaften im Schutz
streifen ist der Aufenthalt von Personen im Freien nur 
von 5.00 Uhr (in den Sommermonaten von Sonnenauf
gang) bis 23.00 Uhr gestattet.

(2) Außerhalb geschlossener Ortschaften im Schutz
streifen ist der Aufenthalt von Personen nur von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestattet.
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§ 19

(1) Versammlungen und andere Veranstaltungen 
können im Grenzgebiet durchgeführt werden. Dabei 
ist die Ordnung für das Grenzgebiet zu beachten.

(2) Versammlungen und andere Veranstaltungen 
müssen bei der örtlich zuständigen Dienststelle der 
Deutschen Volkspolizei spätestens 48 Stunden vor Be
ginn angemeldet und von dieser genehmigt sein.

(3) In der Sperrzone sind Versammlungen und andere 
Veranstaltungen der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland, der Parteien und Massenorgani
sationen, der staatlichen Organe, Einrichtungen 
und der Betriebe von der Anmelde- und Ge
nehmigungspflicht gemäß Abs. 2 ausgenommen, soweit 
diese Veranstaltungen im Rahmen ihrer Aufgaben 
in eigenen oder regelmäßig genutzten Räumen (Schulen, 
Klubs, Treffpunkten) slattfinden.

§ 20

(1) Die Ausübung der Fischerei in den Grenz- 
gew-ässern ist nur mit Grenzfischereischein, der vom 
Stellvertreter für Inneres des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes nach Zustimmung durch den zuständigen 
Kommandeur der Grenztruppen ausgestellt wird, ge
stattet. Der Grenzfischereischein kann mit Auflagen 
verbunden werden.

(2) Die zur Fischerei benutzten Wasserfahrzeuge sind 
durch den zuständigen Rat des Bezirkes zu registrieren. 
Sie erhalten nach der Registrierung ein Kennzeichen.

(3) Der zuständige Kommandeur der Grenztruppen 
bestimmt die Anlegestelle der Fischereifahrzeuge.

(4) In den Grenzgewässern ist das Angeln, das Baden 
und die Benutzung von Wasserfahrzeugen, außer für 
genehmigte Fischereizwecke, untersagt.

A b s c h n i t t  I I I .

Bestimmungen über die Ordnung im Grenzgebiet 
zu Westberlin

§ 21

Entlang der Staatsgrenze zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und Westberlin besteht das 
Grenzgebiet

a) innerhalb des Bezirkes Potsdam aus einem Schutz
streifen von etwa 500 m,

b) innerhalb der Hauptstadt der Deutschen Demokra
tischen Republik, Berlin, aus einem Schutzstreifen 
von etwa 100 m Tiefe.

§ 22
(1) Bürger, die ständig im Grenzgebiet wohnen, 

müssen bei der örtlich zuständigen Dienststelle der 
Deutschen Volkspolizei gemeldet sein und in ihrem 
Personalausweis einen Registriervermerk besitzen.


